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1 	T322/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 9. März 1983 angemeldete und am 

7. Dezember 1983 veröffentlichte Patentanmeldung Nr. 

83 102 294.2 wurde am 1.2,.,N.ovember 1986 das europäische 

Patent Nr. 0 095 561 erteilt. 

Gegen dieses Patent hat die Firma SKF GmbH (Einsprechende) 

Einspruch eingelegt; der Einspruch war gestützt auf die 

Druckschriften DE-A-2 840 666 (Dl), und DE-C-2 154 545 

(D2). Die Einsprechende machte fehiende erfinderische 

Tätigkeit gemäB Artikel 56 EPU geltend. 

Mit Entscheidung vom 11. Mai 1988 hat die Elnspruchsab-

teilung den Einspruch gemäi3 Artikel 102 (2) EPU zurückge-

wiesen, well der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 

ihrer Meinung nach auf erfinderischer Tätigkeit beruht. 

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

Einsprechende (BeschwerdefUhrérin) unter gleichzeitiger 

Bezahiung der Gebühr am 7. Juli 1988 Beschwerde eingelegt. 

Die Beschwerdebegründung wurde am 13. September 1988 em-
gereicht. 

In der Beschwerdebegründung vertritt die Beschwerdeführe-

nfl die Auffassung, daB auch die Dl eine Waiziagerung mit 

den Merkrnalen des Oberbegriffs des erteilten Anspruches 1 

of fenbare. Es sei unerheblich, daB in Dl nur ein Rillenku-

gellager und ein Zylinderrollenlager gezeigt sel, da es 

sich bei dem Zylinderrollenlager ebenfalls urn ein Wälz-

lager handle. Den Wälzlagerfachmann würde mithin auch Dl 

zu Rate ziehen, zumal der dortige Anspruch 1 sich alige-

inein auf elne Wälzlagerung beziehe. Die BeschwerdefUhrenin 

trägt welter vor, daB bei derartigen Lagerungen bei der 

Montage die Kugein aus dem Raum zwischen den Laufbahnen 
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2 	 T 322/88 

der exzentrisch verlagerten Teile "AuBenring" und "Welle" 

herausfallen kônnen und der Fachrnann dernzufolge nach 
Mittein suchen würde, urn dies zu verhindern. 

Die BeschwerdefUhrerin stützt sich weiter auf die D2 und 

führt aus, daB in dieser Druckschrift eine Vorrichtung zurn 

Füllen von Kugein offenbart sei, bei der eine Wälzkörper-
Auflage in den sichelformigen Raurn zwischen den Lagerrin-

gen hineinrage. Unter Hinweis auf die betreffende Aussage 

in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung 

wird auf die Ahnlichkeit in Form und Funktion zwischen der 
Auflage gernäl3 D2 und dern Ansatz geinäB Anspruch 1 des 
Streitpatents verwiesen. 

Die Beschwerdeführerin zieht aus den Lehren von Dl und D2 
den SchluB, daB es demn Fachrnann rnöglich sei, einen bekann-
ten Ansatz für einen bekannten Zweck an einer bekannten 

HUlse anzuordnen. In der einstückigen Ausbildung von Hülse 

und Ansatz genmäl3 Streitpatent könne kein erfinderischer 

Gedanke gesehen werden. 

Sie beantragt daher, die Entscheidung der Einspruchsabtei-

lung aufzuheben und das Patent 0 095 561 zu widerrufen. 

V. 	Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hat denm Vorbrin- 

gen der Beschwerdeführerin widersprochen. Irn einzelnen 

führt sie aus, daB belmn Gegenstand gernaB Dl keine Montage-

schwierigkeiten auftrãten, well dort lediglich ein Kugel-

lager vorgesehen sei, während das andere Wälzlager em 

Zylinderrollenlager sei. Die Hülse bei dieser vorbekanriten 

Lagerung verbinde die beiden Lager-AuBenringe, was beim 

Gegenstand des Anspruchsl deshaib nicht der Fall sein 

dUrfe, weil der AuBenring eines der beiden Kugellager vor 

demn EinfUllen der Kugeln radial verschoben werden müsse. 
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3 	T 322/88 

D2 sei eine LagerfüllvorrichtUflg für einreihige Kugellager 

entnehmbar, wobei die Vorrichtungsteile 11 9 bis ii" eine 
unmittelbare Benutzung in dem betriebsfertigen Wälzlager 

unmöglich niachten, weil diese Teile der Montageeinrichtung 

riicht im Lager belassen werden könnten. 

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerifl lenken die Druck-

schriften Di und D2 den Fachmann von der Erfindung weg, 

auch wenn diese in Kombination betrachtet würden und wenn 

man aus der Dl ein zweites Kugeliager herauslesen würde. 

DenigegenUber sei das Erfinderische darin zu sehen, daB 

eine zusätzliche Montagevorrichtung vermieden werde und 

daB mit einer kleinen Anderung an der ohnehin vorhandenen 

Büchse die Kugelabstützung zum Lagerinneren hin erreicht 

werde. Eine Anpassung der Montagevorrichtung an die La-

gergr6l3e könne damit entfallen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Be-

schwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der er-

teilten Fassung. 

VI. 	Der geltende Anspruch 1 lautet: 

"Wäizlagerung, bestehend aus zwei in Abstand angeordneten 

Kugellagern z.B. für Wasserpumpen, Fahrradtretkurbeln, 

Spinnrotoren u.a., wobei die beidseitig hochschuitrigen 

Laufbahnen (2) für die Kugein (4) in die Welle (1) em-

gearbeitet sind und zwischen den AuBenringen (6, 7) eine 

Büchse (8) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Büchse (8) zumindest auf einer Stirnseite einen bis nahe 

an den Hüllkreis der Kugein (4) sich erstreckenden Ansatz 

(9) besitzt, der sich Uber Ca. 180°C erstreckt und eine 

inaximale Wandstärke aufweist, die gleich oder kleiner ist 
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4 	 T 322/88 

als der Abstand zwischen der Schultermantelfläche des 

Aul3enrings (6) und der Welle (1)." 

Entsche idungsgründe 

	

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist zulässig. 

	

2.1 	Ansprüche 1 bis 4 des Patents 0 095 561 entsprechen den 
ursprUnglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 4. Gegen diese 

Ansprüche bestehen daher keine Bedenken mi Hinblick auf 

die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU. 

	

2.2 	Anspruch 1 genügt auch dem Erfordernis der Regel 29 (1) 
EPU, da er zutref fend gegen den nächstkommenden Stand der 
Technik gemäB der DE-A-2 008 385 (D3) abgegrenzt ist. Nach 
Auffassung der Kamner steilt D3, vgl. Streitpatentschrift 

Sp. 1 Z. 3/4, den gattungsbestimmenden Stand der Technik 

dar, da deren Wälzlagerung im Gegensatz zur Wälzlagerung 

gemäl3 Dl zwei Kugellager bzw. diesen zugeordnete, hoch-

schultrige Laufbahnen in der Welle aufweist, während die 

Walzlagerung gemA8 Dl durch das Zylinderrollenlager und 

die zugehörige ebene Laufbahn an der Welle hinter den 

Merkmalen des Gattungsbegriffes des Anspruches 1 zurück-
bleibt. 

	

2.3 	Anspruch 1 ist soinit aus fornialer Sicht nicht zu bean- 
standen. 

	

3. 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist Offensichtlich neu ge- 

genüber dem Inhalt der vorstehend erwähnten Druckschriften 

Dl bis D3, aber auch gegenUber deni Inhalt der weiter ab-

liegenden Druckschriften US-A-i 457 954 (D4) und 

US-A-i 622 483 (D5) gemäB Recherchenbericht. 
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5 	 T322/88 

• 	Die Frage der Neuheit jet nicht strittig, so daB sich 

weitere Ausführungen hierzu in vorliegendem Falle er- 

übrigen. 	 •. - 

4. 	Hiñsicit1ich der Frage der erfinderischen Tätigkeit kon'irnt 

die Kàminer zu folgendem Ergebnis: 

4.1 	Nach Auffassung der Kammer jet Ausgangspunkt der Erfindung 

unstrittig eine Wälzlagerung wie sie in D3 of fenbart 1st, 
da sich bei einer derartigen Lagerung mit zwei Kugellagern 
erst die Montageprobleme beim Einfüllen der Kugeln in das 

zweite Kugellager ergeben. Auf diesen Sachverhalt hat die 

Beschwerdegegnerin zu Recht in der Stellungnahme zur Be-

schwerdebegründung hingewiesen, da es bei einer Wälzla-

gerung gemä8 Dl im Gegensatz zu jener gemal3 D3 möglich 

1st, die Walzkärper der zweiten Lagerstelle in einen 
zylindrischen, zwischen den nicht exzentrisch verlagerten 

Teilen "AuBenring (9)" und "Welle (1)" gebildeten Raum 

einzuchieben big sie an einem an dem AuBenring 11 9" vor-

gesehenen Anschlagbund anhiegen. 

Bei der Wälzlagerung geinäl3 Dl steilt sich mithin das Mon-

tageproblem der Erfindung nicht. Ahlein hieraus ergibt 

sich, daB Dl nicht den Ausgangspunkt der Erfindung bilden 

kann. 

4.2 	Wie in der Beschreibungseinleitung der Streitpatent- 

schrift, vgl. Sp. 1 Z. 4 mit 32, angegeben 1st, 1st beim 

Gegenstand der D3 das Einfüllen der Kugein des ersten 

Kugellagers noch problemlos. Schwierigkeiten ergeben sich 

indes beirn Einfühlen der Kugein des zweiten Kugehlagers 

bei senkrecht stehender Wehle und exzentrisch verlagertem 

Aut3enring gegenuber der Wehle in einet dadurch gebildeten 

sichelförmigen Raum, da dieser zum Lagerinneren hin of fen 
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6 	 T 322/88 

1st, so daB die in diesen Raurn eingefUllten Kugein aus 

diesem herausfallen können. Irgendwelche MaBnahnien, wie 

diesein Urnstand begegnet werden könnte, sind D3 nicht ent-

nehrnbar. 

	

4.3 	Es steilt sich sornit die Aufgabe, vgl. Sp. 1 Z. 33 mit 40 

der Streitpatentschrift, die gattungsgemäBe Wälzlagerung 

dahingehend zu verbessern, daB auch die Montage der zwei-

ten Reihe (von Kugein) mit einfachen Mittein mäglich 1st 

und daB gleichzeitig der axiale Raum zwischen den AuBen-

ringen ausgefüllt ist, urn eine Abdichtung des Innenraumes 

zu erreichen. 

	

4.4 	Die Kammer ist der Auffassung, daB das Stellen der vorge- 

nannten Aufgabe noch keinerlei erfinderische Tätigkeit be-

inhaltet, da von einem Wälzlagerfachmann erwartet werden 

kann, daB er nach Mittein sucht, urn die Montage von Kugeiri 

auch in der zweiten Lagerreihe der Walzlagerung problemlos 

zu ermöglichen. Für diese Uberlegung spricht auch die Tat-

sache, daB es sich beiin Gegenstand des Anspruchs 1 urn em 

Massenbauteil handelt, bei dern es auf eine kostengünstige 

Herstellung entscheidend ankommt. 

	

4.5 	Zur Lösung dieser für sich selbst nicht als erfinderisch 

anzusehenden Aufgabe wird ausgehend von einer Wälzlagerung 

nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 gemäB dern kennzeich--

nenden Teil dieses Anspruchs vorgeschlagen, 

die Büchse zumindest auf einer Stirnseite mit einein 

bis nahe an den Hüllkreis der Kugein sich erstrecken-

den Ansatz zu versehen; 

den Ansatz über Ca. 180' zu führen; 
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7  T 322/88 

c) 	die maximale Wandstärke des Ansatzes so zu wählen, 

daB sie gleich oder kleiner ist als der Abstand 
zwischen der Schulterniantelfläche des AuBenringes und 

der Welle. 

 

4.6  Mit den vorgenannten kennzeichnenden Merkmalen des An- 

spruchs 1 wird erreicht, daB die Kugein des zweiten Kugel-
lagers bei senkrecht stehender Welle und bei gleichzeitig 
exzentrisch verlagerteni Aul3enring gegenüber der Welle 

nicht mehr in den Innenraum der Waiziagerung fallen 
könnèn, well der sichelförinige, die Kugeln aufnehniende 
Raum zwischen Aul3enring und Welle in axialer Richtung vom 

Ansatz der Büchse verschlossen ist. Dieser Ansatz 1st an-

dererseits für den nachfolgenden Montageschritt, närnlich 

das Bewegen des AuBenringes In eine koaxiale Lage zur 
• 	Welle, nicht störend, well er die dazu erforderliche 

RadialbewegliChkeit des AuBenrings nicht behindert. Wei-

terhin 1st bei der Wurdigung der Kennzelchenrnerkmale des 

Anspruchs 1 uninittethar erkennbar, daB die vorstehende 

Aufgabe allein durch die Modifikation der ohnehin var-

handenen Hülse gelöst 1st und daB dadurch eine Montage- 

	

• 	vorrichtung, wie sie beirn Montieren von Massenbauteilen 

ailgentein üblich 1st, nicht inehr gebraucht wird. 

 

4.7  Die un Anspruch 1 definierte Lösung der unter 4.3 genann- 

ten Aufgabe 1st nach Auffassung der Kammer das Ergebnis 

erfinderischen Tàtigwerdens. 

4.7.1 Zunächst 1st zu untersuchen, welche Uberlegungen ein Fach-

mann, von der Wälzlagerung gernäB D3 ausgehend, anstellen 

würde, urn das Problem des einfachen und stórungsfreien 

Kugeleinfüllens bei der zweiten Lagerstelle zu lósen. Elne 

naheliegende Lösung ware nach Auffassung der Kantrner die 

Vermeidung von einzelnen Kugein und der Rückgriff auf 

einen Kugelkäfig, in weicheni die Kugein formschlüssig 
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8 	 T 322/88 

fixiert sind. Damit ware das Montageproblem an der zweiten 

Lagerstelle läsbar, weil dann die Kugein beim Einbau nicht 
inehr in das Lagerinnere der Wälzlagerung durchtreten 
könnten. Wie aus der Streitpatentschrift Sp. 1 Z. 11 mit 

17 hervorgeht, stelit dies keinen gangbaren Weg dar, weil 
im Hinblick auf eine hohe Belastbarkeit der Lagerung 

anzustreben ist, daB moglichst viele Kugein eingebaut 

werden. 

Eine weitere Uberlegung des Fachmannes könnte - wie bei 
der Lagerung gemäl3 D3 bereits auBen realisiert - der Em-
bau eines weiteren Dichtringes 11 7" sein, da dieser den 
Raum zwischen dem gegenüber der Welle verschobenen AuBen-

ring und der Welle axial abschlieBen könnte, so daB selbst 
bei senkrecht stehender Welle die Kugein nicht in axialer 

Richtung aus dem vorgenannten sichelförinigen Raum heraus--

fallen könnten. Mit Buck auf die zweite Lagerstelle würde 

dies zu einer Einbaulage des Dichtringes zum Lagerinneren 

hin führen, wo eigentlich keine Dichtung erforderlich ist, 

da die Lager zur AuBenumgebung abzudichten sind. 

Schliel3lich ist nach Auffassung der Kammer voin Fachmann 

noch die Uberlegung zu erwarten, daB er eine Montagevor-

richtung vorsieht, die ihm hilft, das Herausfallen der 

Kugein bei senkrechter Einbaulage der Welle zu verhindern. 

Ein ähhlicher Weg ist beim Gegenstand der D2 beschritten 

worden, indem gemàl3 deren Fig. 1, 4 und 5 eine Hilfsvor-

richtung 11 8, 20" während des Kugeleinfullens den sichel-

färmigen Raum zwischen dem Lager-AuBen- und dem Lager-

Innenring in axialer Richtung verschlie8t. Nach dem Zen- 

trieren dieser beiden Ringe sind die Kugein von den 

kalottenförmigen Laufbahnen derselben formschlüssig ge-

halten, so daB die Hilfsvorrichtung 11 8, 20" in axialer 

Richtung vom Rillenkugellager 11 3, 4, 1" wegbewegt werden 

kann. 
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9 	 .T 322/88 

4.7.2 Die Berücksichtigung der Lehre geniäB D2 führt den Fachmann 

hingegen nicht zuin Gegenstand des Anspruchs 1. Wie unter 
4.6 schon aufgezeigt, wird beim Montieren der Kugein beim 

Gegenstand des Anspruchs 1 auf die Zuhilfenahme einer Mon-

tagevorrichtung verzichtet, vielmehr ist am Lager selbst 

eine konstruktive Möglichkeit realisiert, urn eine Kugel-

abstützung in axialer Richtung zu erhalten, dergestalt, 
daB die sichelförmige Ringfläche, die beim Gegenstand der 

D2 Bestandteil der Montagevorrichtung ist, nunmehr an der 
ohnehin vorhandenen Hülse angeordnet ist. Neben dem Ver-

zicht auf eine Hilfsvorrichtung beim Kugeleinfüllen eröf f-
net sich als weiterer Vorteil des Gegenstandes des An-
spruchs 1 die Möglichkeit die Kugein im späteren Einsatz 

der Wälzlagerung, z.B. in einer Wasserpumpe oder in einer 

Fahrrad-Tretkurbellagerung in einfacher Weise erneuern zu 

können. Die Wálzlagerung übernimmt selbst die Funktion der 

Montagevorrichtung und der Betreiber ist nicht gezwungen, 

eine derartige Vorrichtung, die zudem an die jeweilige 

LagergroBe angepaBt sein muB, anzuschaffen 

Nach Auffassung der Kainmer konnte vom Fachinann in Kenntnis 

der D2 allenfalls erwartet werden, deren Montagevorricht- 

ung für die gattungsgernä8e Wälzlagerung brauchbar zu 

machen, indem auf den dort störenden Zentrieransatz 11 7" 

verzichtet wird - die Welle 11 1" der Streitpatentschrift 

verbietet einen soichen Zentrieransatz - und indem in An-

passung an die Welle 11 1" des Streitpatentes der Ring "8" 

gemäB D2 gabelförinig ausgebildet wird, urn Uberhaupt in 

eine Kugel-Abstützlage bzw. aus dieser heraus bewegt 

werden zu können. 

Den Gedanken des geitenden Anspruchs 1, nämlich der Hülse 

der Wälzlagerung die Abstützfunktion beiin Kugeleinfüllen 

zu Ubertragen und den dazu erforderlichen 180°-Ansatz be- 
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10 	 T 322/88 

stimmter radialer Erstreckung nach dem KugeleinfUllen im 
Lager zu belassen, legt die D2 nicht nahe, und zwar auch 

nicht bei gleichzeitiger Betrachtung der DruckschriftenDl 
und D3. 

4.7.3 Die in der angefochtenen Entscheidung der Einsprüchsabtei-
lung nicht aufgegriffenen Druckschriften D4 und D5 bleiben 
erheblich hinter der gattungsbildenden Druckschrift D3 

zurück, da D4 keine Hülse, die zwischen den Aul3enringen 

der Lagerungen angeordnet ist und die deren Abstand 

bestimmt, und mithin auch keinen Ansatz an einer Hülse im 
Sinne des Anspruchs 1 der Streitpatentschrift of fenbart, 
während die D5 eine Wälzlagerung of fenbart, in der zwei 
Rillenkugellager, jeweils bestehend aus Innen- und AuBen-

ring sowie den Kugein, die Welle lagern, so daB bei dieser 

Lagerung das Problem der Streitpatentschrift, nämlich beim 
Kugeleinfüllen der Lagerstelle(n), nicht existent ist. 

Mithin kännen auch D4 und D5 weder einzeln noch in Kombi-

nation mit Dl bis D3 dem Fachmann einen verwertbaren Hin- 

weis zur Schaffung der Lagerung gemäl3 Anspruch 1 des 
Streitpatents geben. 

4.7.4 Zu den in der Beschwerdebegründung vorgetragenen 

Argumenten der BeschwerdefUhrerin ist rrgänzend zu den 

obigen AusfUhrungen festzustellen: 

Allein aus der Tatsache, daB D2 eine Wálzkörperauf-

lage offenbart, "die in Form und Funktion" derjenigen 

des Anspruchs 1 ähnlich ist, vermag die Kammer D2 

aus den angegebenen Gründeri nicht den SchiuB zu 

ziehen, daB es dem Fachinann möglich sei, diese Funk-

tion "auf eine bekannte Hülse für einen bekannten 

Zweck" zu übertragen, urn zu einer einstuckigen 

Ausbildung zu gelangen. 
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Nach Auffassung der Kaimner stelit gerade diese Uber-

tragung der Abstützfunktion einer separaten Montage-

einrichtung auf die bekannte Hülse eine Abkehr von 

einem bislang beschrittenen Weg dar, zu der der Stand 

der Technik keineAnregung gibt. Auch bloI3e fach-
männische uberlegungen würden riicht in die Richtung 

gehen, die Hülse mit einer weiteren Funktion zu be-

trauen (siehe Punkt 4.761). 

4.7.5 Zusammenfassend folgt nach Auffassung der Kammer, dai3 die 
in Anspruch 1 angegebene Lösung der gesteilten Aufgabe 
angesichts des Fehiens von verwertbaren Hinweisen aus dem 

Stand der Technik bzw. angesichts der Tatsache, daJ3 die 

voin Fachmann anzustellenden Uberlegungen zur Lösung der 
gesteliten Aufgabe in eine vom Cegenstand des Anspruchs 1 

wegweisende Richtung gehen, als auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhend anzusehen ist, Artikel 56 EPU. An-

spruch 1 hat mithin Bestand. 

5. 	Die abhangigen Ansprüche 2 bis 4 haben Ausgestaltungen det 

Lagerung nach Anspruch 1 un Sinne von Regel 29 (3) EPU zu 

Gegenstand; sie sind ebenfalls bestandsfãhig. 

Entscheidungs forinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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